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Personen-Nr.

(Ein bereits produzierter Staatssteuervorbezug wird nicht korrigiert. Siehe dazu Beilage zu Vorbezug)

Zuzug von am Kanton/Land  
  
Heirat / Partnerschaft Verwitwung  
  
Trennung / Scheidung Wechsel Quellensteuer - ordentliches Register  
  
Aenderung Vorbezug Folgejahr infolge ausserordentlicher Veränderung der finanziellen Verhältnisse, nämlich:

Die Schätzung des Steuerbaren Einkommens auf der Rückseite bildet die Grundlage für den
provisorischen Vorbezug  der Bundes-, Staats-, Gemeinde und Kirchgemeindesteuern für die laufende
Steuerperiode. Falls Sie keine Angaben zur Einkommenssituation machen, erfolgt die Schätzung durch die
Steuerbehörde. Die Verpflichtung zur Abgabe der ordentlichen Steuererklärung bleibt bestehen.

Angaben zur Person   (bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)  
  
Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger Steuerpflichtige Ehefrau  
  
Beruf Beruf  
  
Arbeitgeber Arbeitgeber

Datum: Abgabetermin:

SteuerregisterführerIn der
Einwohnergemeinde 
                                     

(ab Eintritt in die Steuerpflicht, bei Zivilstands-
änderungen oder bei ausserordentlichen Ver-
änderungen der finanziellen Verhältnisse)

Bei eingetragener Partnerschaft gilt:
Partner/in anstelle Ehefrau

Angaben für den Vorbezug
(provisorischer Steuerbezug)

Dieses Formular ist ausgefüllt an die/den StaatssteuerregisterführerIn
der  Wohnsitzgemeinde  zurückzusenden.
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Steuerperiode

Steuerbares Vermögen Fr.

Bemerkungen

Folgejahr 1  
Steuerperiode Steuerbares Einkommen Fr.  
  
  
Begründung / Grundlage für Abweichung:

Nur ausfüllen, wenn sich die Verhältnisse in den Folgejahren voraussichtlich wesentlich ändern

Nettovermögen
(nur wenn > Fr. 500'000)

Unterschrift Steuerpflichtige/r Visum SRF  
  

Ehefrau  
  
  
Datum

Steuerbares Einkommen Fr.

abzüglich Sozial- und Versicherungsabzug  
- Kinderabzug (pro Kind Fr. 6'000)  
- Versicherungsabzug (pro Person Fr. 2'500) - Fr.

Uebrige Einkünfte und Gewinne  
(Wertschriftenertrag, Alimente, Nebenerwerb) + Fr.

Renteneinkünfte  
(AHV; IV; ALV; Pensionen) + Fr.

abzüglich 10 % Erwerbsunkosten  
(Schätzung für Fahr- und Verpflegungskosten, Berufsauslagen) - Fr.

Bei eingetragener Partnerschaft gilt:
Partner/in anstelle Ehefrau

Netto-Einkünfte aus Erwerbstätigkeit der Ehegeminschaft / Partner-  
schaft  (inkl. 13. Monatsgehalt) + Fr.

Dieses Formular ist ausgefüllt an die/den StaatssteuerregisterführerIn
der  Wohnsitzgemeinde  zurückzusenden.


